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Abendmahlsordnung 

vom 10. Mäiz 1995 

„Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, 
nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: 
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut 
zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch 
den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch 
ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr 
daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis." (1. Korinther 
11,23-25) 

„Das Abendmahl ist ein Sakrament und götthch Wort-
zeichen, worin uns Christus wahrhaftig und gegenwär-
tig mit Brot und Wein seinen Leib und sein Blut 
schenkt und darreicht, und vergewissert uns damit, daß 
wir haben Verzeihung der Sünden und ein ewiges 
Leben." (Johannes Brenz im Württembergischen Ka-
techismus) 

In der Bindung an das Wort der HeiUgen Schrift und 
an die Bekenntnisse der Reformation hat die Landes-
synode zur Ordnung des Abendmahls das folgende 
kirchliche Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet 
wird: 

Wem. Er gewährt uns dadurch Vergebung der Sünden 
und befreit uns zu einem neuen Leben aus Glauben. Er 
läßt uns neu erfahren, daß wir Gheder an seinem Leibe 
sind. Er stärkt uns zum Dienst an den Menschen (Leu-
enberger Konkordie Nr. 15). 

(2) Die Landeskirche ordnet die gottesdienstUche Ge-
stalt ihrer Abendmahlsfeier im Bewußtsein der Viel-
gestaltigkeit der Abendmahlsfeier in der weltweiten 
Christenheit und in der Hoffnung auf wachsende Ge-
meinschaft am Tisch des Herm. 

§2 
Einladung zum Abendmahl 

(1) Zum Abendmahl eingeladen smd die Glieder der 
Landeskirche sowie alle Gheder christlicher Kirchen, 
mit denen Kirchengemeinschaft festgestellt ist oder 
Vereinbarungen über das Abendmahl getroffen sind. 

(2) Gheder anderer christhcher Kirchen sind zum 
Abendmahl eingeladen, auch wenn zwischen den Kir-
chen keine Vereinbarung besteht. Sie prüfen selbst, ob 
ihnen die Bindung ihres Gewissens an Bekenntnis und 
Recht ihrer Kirche eine Teilnahme am Abendmahl der 
Landeskirche erlaubt. 

§ 1 
Das Sakrament des Abendmahls 

(1) Im Abendmahl schenkt sich der auferstandene 
Jesus Christus in seinem für alle dahingegebenen Leib 
und Blut durch sein verheißendes Wort mit Brot und 

§ 3 
Persönliche Voraussetzungen der Teilnahme 

(1) Weil Jesus Christus selbst zu seinem Mahl einlädt, 
sollen Christen diese Einladung regelmäßig an-
nehmen. 
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(2) Die Taufe geht dem Abendmahl voraus. Wer als 
Nichtgetaufter am Abendmahl teihiimmt, soll darauf 
hingewiesen werden, daß zum Abendmahl das Tauf-
bekenntnis gehört. 

(3) Die Teilnahme am Abendmahl setzt die Unterwei-
sung im Sakrament und das Bekenntnis des Glaubens 
voraus. Daher erfolgt die erstmalige Einladung zum 
Abendmahl in der Regel mit der Konfirmation. Kinder 
können in Begleitung ihrer Ehern, Paten oder erwach-
sener Bezugspersonen an der Abendmahlsfeier teil-
nehmen, wenn sie hinreichend vorbereitet sind, die 
Teilnahme selbst wünschen und die Eltern damit ein-
verstanden sind. 

§ 4 
Ort und Zeit des Abendmahls 

(1) Das Abendmahl soll regelmäßig gefeiert werden. 

(2) Die Gemeinde feiert das Abendmahl im öffentli-
chen Gottesdienst, vor allem in Verbindung mit einem 
Predigtgottesdienst, oder als selbständigen Abend-
mahlsgottesdienst. 

(3) Wird das Abendmahl in Gemeindegruppen oder 
bei besonderen Anlässen gefeiert, so muß sich auch 
diese Feier in den unverzichtbaren Stücken an die 
Agende hahen und der ganzen Gemeinde gegenüber 
offen bleiben. 

(4) Schwachen und kranken Gliedem der Gemeinde 
kann das Abendmahl in der Wohnung oder im Kran-
kenhaus gereicht werden. Zu dieser Feier können auch 
die Angehörigen, die Hausgemeinschaft und Nach-
barn eingeladen werden. 

gung erfolgt durch das zuständige Dekanatamt; sie 
kann auch generell erteih werden. 

(4) Soweit landeskirchliche Gemeinschaften eigene 
Abendmahlsgottesdienste halten, kann der Oberkir-
chenrat mit den Leitungen dieser Gemeinschaften 
hierzu Vereinbarungen treffen. Der Abschluß einer 
solchen Vereinbarung setzt voraus, daß die Leitung 
der jeweiligen Gemeinschaft sich der Kirchenleitung 
gegenüber dafür verantwortlich erklärt, daß solche 
Abendmahlsfeiem durch entsprechend zugerüstete 
und beauftragte Mitarbeiter stiftungsgemäß und ge-
ordnet gehalten werden. Der Oberkirchenrat soll in der 
Vereinbarung darauf hinwirken, daß das Abendmahl 
anhand der landeskirchlichen Agende gehalten wird 
und daß die Verantwortlichen der Landeskirche be-
kannt gemacht werden. 

§ 7 
Mithilfe beim Abendmahl 

Bei der Austeilung kann der Leiter der Abendmahls-
feier Kirchengemeinderäte oder andere Gemeinde-
glieder um Mithilfe bitten. 

Stuttgart, den 30. Mai 1995 

E b e r h a r d t R e n z 

Ausführungsbestimmungen zur 
Abendmahlsordnung 

vom 23. Mai 1995 AZ 51.40 Nr. 256 

§ 5 

Daneichung des Abendmahls 

Das Abendmahl wird in beiderlei Gestalt gereicht. 

§ 6 
Leitung der Abendmahlsfeier 

(1) Niemand soll die Abendmahlsfeier leiten, der nicht 
von der Landeskirche hierzu ermächtigt ist. Die Er-
mächtigung erfolgt mit der Ordination. 

(2) Nichtordinierte, die in das Pfarrerdienstverhältnis 
aufgenommen sind, können durch den Oberkirchenrat 
oder durch von ihm Beauftragte vorläufig zur Leitung 
der Abendmahlsfeier ermächtigt werden. 

(3) Andere Personen kann der Oberkirchenrat zur 
selbständigen Leitung von Abendmahlsfeiem ermäch-
tigen, wenn sie hierzu ausgebildet sind. Die Beauftra-

Gemäß § 25 Abs. 4 Kirchenverfassungsgesetz wird 
nach Beratung mit dem Ständigen Ausschuß der Lan-
dessynode gemäß § 39 Abs. 1 Kirchenverfassungsge-
setz verordnet: 

(Zu § 2 Abs. 1) 

1. Die mit emer anderen Kirche festgestellte Kir-
chengemeinschaft schließt Kanzel- und Abendmahls-
gemeinschaft ein. Kirchengemeinschaft besteht mit 
allen Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland sowie mit allen Mitgliedskirchen des Lu-
therischen Weltbunds. Darüber hinaus besteht eine 
solche Gemeinschaft mit allen Kirchen, die der Leu-
enberger Konkordie zugestimmt haben, sowie mit der 
Evangelisch-methodistischen Kirche. 

2. Eine Vereinbarung über die gegenseitige Einla-
dung zur Teilnahme am Abendmahl wurde von den 
Gliedkirchen der EKD sowohl mit der Altkatholischen 
Kirche als auch mit der Kirche von England getroffen. 
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(Zu § 3 Abs. 1) 

3. Die Einladung zum Abendmahl soll in Predigt und 
Seelsorge regelmäßig weitergegeben werden. 

(Zu § 3 Abs. 2) 

4. Der Hinweis soll vor, andernfalls nach der Abend-
mahlsfeier, nicht jedoch während derselben erfolgen. 
Er soll, wenn die Umstände es rechtfertigen, mit der 
Einladung zur Taufe verbunden sein. 

5. Die Rücksicht auf nicht getaufte Teihiehmer am 
Konfirmandenunterricht legt es nahe, in entsprechen-
den Fällen auf Abendmahlsfeiem nach Nr. 8.3 der 
Ausführungsbestimmimgen zur Konfirmationsord-
nung zu verzichten. Findet eine solche Abendmahls-
feier gleichwohl statt, so sollen nicht getaufte 
Teilnehmer zuvor getauft werden. 

(Zu § 3 Abs. 3) 

6. Die Unterweisung erfolgt insbesondere im Konfir-
mandenunterricht. Jedoch ist im Rahmen dieses Un-
terrichts bereits eine Teilnahme am Abendmahl 
möglich, wenn zuvor eine Einführung in die Abend-
mahlslehre und Abendmahlsfeier stattgefunden hat. 

7. Hinreichend vorbereitet ist ein Kind, wenn es 
erfassen kann, daß Christus im Abendmahl zu ihm 
kommt. Das Kind soll etwa das schulfähige Alter 
erreicht haben und auf geeignete Weise unterrichtet 
sein. Dies kann im Kindergottesdienst, durch beson-
deren Unterricht, auf Familienfreizeiten und ähnli-
chen Veranstaltungen erfolgen, aber auch durch die 
Eltern oder Paten selbst, wenn diese hierzu zuge-
rüstet sind. 

8. In Kirchengemeinden, in denen eine Teilnahme 
von Kindern am Abendmahl bisher nicht üblich war, 
soll eine entsprechende Einladung nur dann ausge-
sprochen werden, wenn die Gemeindeglieder zuvor 
rechtzeitig und gründUch informiert wurden. Der Kir-
chengemeinderat kann nähere Regelungen treffen. 

9. Es wird empfohlen, den Kindern beim Mahl Trau-
bensaft zu reichen. 

10. Auf die Handreichung der Landessynode zur 
Frage der Teilnahme von Kindern am Heiligen Abend-
mahl (1979) wird verwiesen. 

(Zu § 4 Abs. 1) 

11. Es ist anzustreben, daß in jeder Kirchengemeinde 
wenigstens einmal im Monat das Abendmahl ange-
boten wird. 

(Zu § 4 Abs. 3) 

12. Besondere Abendmahlsfeiem haben ihren Platz 
vor allem im Rahmen von Tagungen oder auf Frei-
zeiten, innerhalb von Gemeindekreisen und Jugend-
grappen. Sie bieten Gelegenheit zu fi'eier 
Gestaltung. Jedoch dürfen die wesentlichen Ele-
mente des Abendmahls nicht fehlen und sein beson-
derer Charakter nicht verwischt werden. Dazu 
gehört, daß die Einsetzungsworte den Feiernden zu-
gesprochen und daß Brot und Wein mit einem Spen-
dewort gereicht werden. Ort und Zeit solcher Feiern 
sollen nach Möglichkeit der örtlichen Gemeinde 
bekanntgemacht werden. 

(Zu §5) 

13. Nehmen nichtevangelische Christen an der 
Abendmahlsfeier teil (z. B. bei der Konfirmanden-
abendmahlsfeier), so haben sie die Freiheit, auf den 
Kelch zu verzichten. Zu Beginn der Austeilung kann 
darauf ausdrücklich hingewiesen werden. Gleiches 
gilt auch für Personen, die auf den Genuß von Alkohol 
verzichten müssen oder die das Abendmahl nicht in 
beiderlei Gestalt empfangen können (z. B. beim Kran-
kenabendmahl). 

14. Regelform der Austeilung ist nach kirchlichem 
Herkommen die Hostie und der mit Wein gefüllte 
Gemeinschaftskelch. In ihm kommt die gemeinschaft-
schenkende Kraft des Abendmahls sinnenfällig zum 
Ausdmck. Seine Verwendung erfordert die sorgfältige 
Beachtung der hierfür empfohlenen Maßnahmen der 
Hygiene (Erfaß vom 28.11.1985, AZ 51.40 Nr. 145). 
Aus Gründen der Hygiene nicht zu empfehlen ist 
insbesondere der Brauch, den Kelch von Hand zu 
Hand weiterzureichen. 

15. Hinsichtlich der örtlichen Gottesdienstordnung 
gelten die Bestimmungen des § 17 der Kirchenge-
meindeordnung. Bei der Einfuhrung weiterer Formen 
(z. B. Einzelkelche) soll darauf geachtet werden, daß 
das Abendmahl in regehnäßigen Abständen m der 
herkömmlichen Form angeboten wird. 

16. Als weitere Formen der Darreichung des Sakra-
ments kommen in Betracht: Anstelle des Gemein-
schaftskelchs der Einzelkelch, anstelle des Weins der 
Traubensaft und anstelle der Hostie das Brot. Ein 
Nacheinander verschiedener Formen iimerhalb einer 
Abendmahlsfeier soll vermieden werden. 

17. Die Intinktion eignet sich nur in besonderen Fäl-
len, wie beim ökumenischen Gottesdienst oder beim 
Krankenabendmahl. Sie setzt eine entsprechende 
Größe der Hostie voraus. 
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(Zu § 6 Abs. 1) 

18. Als von der Landeskirche ermächtigt gelten auch 
in anderen Kirchen Ordinierte, deren Ordination von 
der Landeskirche anerkannt ist. 

(Zu § 6 Abs. 2) 

19. Bei Vikaren im Vorbereitungsdienst steht die 
Wahrnehmung dieses Auftrags unter der Anleitung 
und Verantwortung des Ausbildungspfarrers (vgl. Nr. 
2.3 der Richtlinien für die Ausbildung im Vorberei-
tungsdienst, Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 12.01.1984 Abi. 51 S. 13). 

(Zu § 6 Abs. 3) 

20. Diese Bestimmung findet vor allem auf Lektoren 
und andere kirchliche Mitarbeiter Anwendung, die 
eine entsprechende Ausbildung (z. B. landeskirchh-
cher Einfühnmgskurs) erhalten haben. Auf die Richt-
linien für den Lektorendienst wird verwiesen. 

(Zu § 6 Abs. 4) 

21. Vgl. die Übereinkunft mit den Landeskirchlichen 
Gemeinschaften über die Durchführung von Abend-
mahlsfeiem vom 12. November 1987 (Abi. 53 S. 751). 

(Zu§7) 

22. Hier ist in erster Linie an Kirchengemeinderäte, 
Mesner und andere kirchhche Mitarbeiter zu denken. 

„1. Die Landessynode ist damit einverstanden, daß die 
vorgelegte 'Handreichung' zur Frage der Teilnahme 
von nichtkonfirmierten Kindern am Abendmahl den 
Pfarrämtern und Gemeinden zugeleitet wird. 

2. Der EvangeUsche Oberkirchenrat wird gebeten, 
die 'Handreichung' und die Einbringimgsreden in ei-
nem Heft Pfarrern und Gemeindegliedem zur Verfü-
gung zu stehen." 

Weitere Hinweise sind dem 1980 erschienenen Heft 
„Handreichung zur Frage der Teibahme von Kindern 
am Heihgen Abendmahl" zu entnehmen. 

D r . D a u r 

Handreichung zur Frage der Teilnahme von 
Kindern am Heiligen Abendmahl 

In zunehmendem Maße wird in der letzten Zeit von 
Pfarrern und Kirchengemeinderäten, von Eltern und 
auch von Kindern selbst nach der Möghchkeit einer 
Teilnahme von nichtkonfirmierten Kindern am Heih-
gen Abendmahl gefragt. In Kirche und Theologie ist 
seit Jahren ein intensives Bemühen um die Rückge-
wümung des Abendmahls im Gang. Je mehr nun das 
Abendmahl in das gottesdienstliche Leben der Ge-
meinde hineingenommen wird, desto nachdrücklicher 
stellt sich die Frage nach der Abendmahlsteilnahme 
von solchen Kindern, die mit ihren Eltern in diesen 
Gottesdiensten anwesend sind. 

23. Die Achtung vor der besonderen Verwendung von 
Brot imd Wein im Abendmahl erfordert einen ange-
messenen Umgang mit den übriggebhebenen Ele-
menten. 

D r . D a u r 

Handreichung zur Frage der 
Teilnahme von Kindern am 
Heiligen Abendmahl 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 24. Mai 1995 AZ 51.40 Nr. 256 

Nachstehend wird unter Bezugnahme auf Nr. 10 der 
Ausführungsbestimmungen zur Abendmahlsordnung 
die „Handreichung zur Frage der Teilnahme von Kin-
dern am Heiligen Abendmahl" erneut bekanntge-
macht, zu der die 9. Württembergische Evangehsche 
Landessynode am 29. November 1979 folgenden Be-
schluß gefaßt hat: 

Es muß zunächst davon ausgegangen werden, daß 
Kinder, die getauft sind, nicht grundsätzhch von der 
Teilnahme am Abendmahl ausgeschlossen werden 
können. Weder das Neue Testament noch die Bekennt-
nisschriften unserer Kirche lassen eine Festlegung der 
ersten Zulassung zum Sakrament auf ein bestimmtes 
Lebensalter eindeutig erkennen. Glaube, der die Gabe 
des Heiligen Abendmahls empfängt und die Fähigkeit 
der Unterscheidung einschheßt, ist auch Kindern mög-
lich. Ebenso ist es verständlich, daß Eltern ihre Kinder 
zum Abendmahl mitnehmen wollen, weil sie die Er-
fahrung gemacht haben, daß ihre Kinder vieles vom 
Evangelium tiefer erfassen, als sie sprachhch wieder-
geben können. Das gilt auch vom gemeinsam erlebten 
Abendmahl. 

Freihch wirft die Teihiahme von nichtkonfirmierten 
Kindern am Abendmahl auch gewichtige Fragen auf. 
Sie erinnert die Kirche zuerst an die ihr beständig 
gestellte Aufgabe, in ihrer Verkündigung die Getauf-
ten zum persönhchen Glauben zu rufen. Sie nötigt 
auch zu hturgischen, psychologischen und pädagogi-
schen Überlegungen. Und schheßhch berührt sie eine 
Reihe von kirchlichen Ordnungen und greift in die 
bisher geübte Praxis der Kirche bei Taufe, Abendmahl 
und Konfirmation ein. 
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Angesichts zahlreicher Unsicherheiten erscheint es bis 
zu weiterer Klärung der anstehenden Fragen nicht 
geraten, endgültige Regelungen zu treffen. Die vorlie-
gende Handreichung hat darum nur vorläufigen Cha-
rakter und bleibt bewußt im Rahmen der Vorschläge 
der VELKD (1977) und der Amoldshainer Konferenz 
(1977). Vor endgültigen Regelungen, möglichst ge-
meinsam mit den Gliedkirchen der EKD, soll aber ein 
begrenzter Raum eröffnet werden, in dem Gemeinden, 
in denen diese Fragen laut geworden sind, Erfahrun-
gen sammehi können. Die folgenden Sätze wollen 
dazu Hilfe geben und einen Rahmen abstecken. 

(1) Nach wie vor ist davon auszugehen, daß die gene-
relle Zulassung zum Abendmahl an die Konfirmation 
gebunden bleibt (§ 8 Konfirmationsordnung vom 
25. November 1976). Im Verlauf des Unterrichts, der 
auf die Konfirmation hinführt, ist jedoch schon vor der 
Konfirmation - etwa auf einer Konfirmandenfreizeit -
nach entsprechender Vorbereitung eine eigene Abend-
mahlsfeier der Konfirmanden möglich (Ziff. 8.3 der 
Ausführungsbestimmungen zur Konfirmationsord-
nung). 

(2) Eine besondere Zulassung von noch nicht konfir-
mierten Kindern zum Abendmahl ist als Ausnahme 
möglich, wenn das Kind auf die Teihiahme am Abend-
mahl so vorbereitet ist, daß es auf eine ihm angemes-
sene Weise das Abendmahl verstehen kann. 

Dazu gehört, 

- daß das Kind mindestens das Schulalter erreicht 
hat, 
- daß von seiten des Kindes der Wunsch besteht, am 
Abendmahl teilzunehmen, und seine Eltern damit ein-
verstanden sind, 
- daß vor dem ersten Abendmahlsgang nach Mög-
lichkeit ein persönliches Gespräch mit dem zuständi-
gen Pfarrer geführt wird, 
- daß das Kind beim Abendmahlsgang von seinen 
Eltern oder einer erwachsenen Bezugsperson begleitet 
wird. 

(3) Die Beteiligung von Kindern am Abendmahl wird 
am besten dort erfolgen, wo sie die tragende Gemein-
schaft der Familie als Teil der Gemeinde erfahren 
können, wenn etwa ein Eltempaar gemeinsam mit 
seinen Kindern am Abendmahl teilnimmt oder wenn 
eine Abendmahlsfeier innerhalb von Gottesdiensten 
stattfindet, bei denen natürlicherweise auch Kinder 
anwesend sind, z.B. bei Gottesdiensten mit integrier-
tem Abendmahl, bei Familiengottesdiensten, auf Frei-
zeiten oder Tagungen o.ä. 

(4) Demgegenüber erscheint es nicht richtig, von den 
genannten Gesichtspunkten abzusehen und etwa im 
Kindergottesdienst, bei Kinderwochen oder Kinder-
freizeiten eigene „Kinderabendmahlsfeiern" zu veran-
stalten. 

(5) Gemeinden, in denen diese Fragen lebendig sind, 
wird empfohlen, im Kirchengemeinderat diese Proble-
me sorgfältig zu beraten und gegebenenfalls im oben 
vorgegebenen Rahmen einen Beschluß zu fassen. Die 
Gemeinde muß über das Vorhaben rechtzeitig und 
gründlich informiert werden. Dabei sollte alles ver-
mieden werden, was einem solchen Schritt den Cha-
rakter des Spektakulären geben könnte. 

(6) Gottesdienste dieser Art müssen im Blick auf Ver-
kündigung und Gestaltung besonders sorgsam vorbe-
reitet sein. Die Teilnahme mchtkonfirmierter Kinder 
soll nach Möglichkeit vorher dem Pfarrer mitgeteilt 
werden. Es wird empfohlen, bei Feiern, an denen 
Kinder teilnehmen, Traubensaft zu reichen. 

Verordnung des Oberkirchenrats 
zur Änderung der Ordnung für die 
E^te Dienstprüfung^an der 
Kirchlichen Ausbildungsstätte für 
Diakonie und Religionspädagogik 
Karlshöhe Ludwigsburg 

vom 11. Mai 1995 AZ 54.626-1 zu Nr. 131 

§ 1 

Die Ordnung für die Erste Dienstprüfung an der Kirch-
lichen Ausbildungsstätte für Diakonie und Religions-
pädagogik Karlshöhe Ludwigsburg vom 12. April 
1984 (Abi. 51 S. 121), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 20. Februar 1990 (Abi. 54 S. 121), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird das Wort jJ'achbereich" durch die 
Worte „Studiengang und Schwerpunktbereich" er-
setzt. 

b) Der bisherige Abs. 2 wird durch die folgenden 
Absätze 2 und 3 ersetzt: 

„(2) Studiengänge sind: 
Diakonie und Sozialarbeit (Studiengang I) 
Diakonie und Religionspädagogik (Studiengang II) 
Diakonie und Pflegemanagement (Studiengang III) 
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(3) Schwerpunktbereiche sind: 
In Studiengang I: 
- Soziale Diakonie 
- Jugendarbeit 
- Gemeindediakonie 

In Studiengang II: 
- Gemeindediakonie 
- Jugendarbeit 
- Religionsunterricht" 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. (4) und erhält 
folgende Fassung: 

„(4) Die Prüfung ghedert sich für die Studierenden des 
Studiengangs I und des Studiengangs III in einen 
schriftlichen und einen mündlichen Teil. 
Für die Studierenden des Studiengangs II gliedert sie 
sich in einen schrifthchen, einen mündhchen und ei-
nen schulpraktischen Teil." 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „der Fachberei-
che Gemeindediakonie, Jugendarbeit und Rehgions-
pädagogik" durch die Worte „des Studiengangs II" 
und das Wort „Fachbereich" durch das Wort „Studien-
gangs" ersetzt. 

In Unterabsatz 2 werden die Worte „des Fachbereichs 
Soziale Diakonie und Pflegediakonie" durch die Wor-
te „Studiengänge I und III" und das Wort ,J^achbe-
reichs" durch das Wort „Studiengangs" ersetzt. 

b) In Abs. 2 wird das Wort „Fachbereichs" durch das 
Wort „Studiengangs" ersetzt. 

Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden durch folgenden 
Satz ersetzt: ,J)as Thema ist spätestens während der 
ersten Unterrichtswoche des vorletzten Semesters 
festzulegen." 

In Unterabsatz 2 erhäh Satz 2 folgende Fassung: „Die 
Arbeit ist spätestens zu Beginn der ersten Unterrichts-
woche des letzten Semesters vorzulegen." 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Fachbereiche 
Gemeindediakonie, Jugendarbeit und Soziale Diako-
nie und Pflegediakonie" durch das Wort „Studiengän-
ge" ersetzt. 

In Satz 2 wird das Wort „Fachbereichs" durch die 
Worte „Studiengangs, insbesondere des Schwerpunkt-
bereichs" ersetzt. 

In Satz 3 wird das Wort ,4'achbereichs" durch das 
Wort „Studiengangs" ersetzt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt neu gefaßt: 

„(2) Im Studiengang II tritt zu der mündhchen Prüfung 
der schulpraktische Teil mit einer Lehrprobe. Die 
Lehrprobe wird im Praktikum nach dem sechsten Se-
mester abgenommen." 

c) In Abs. 3 wird das Wort „Fachbereiche" durch das 
Wort „Studiengänge" ersetzt. 

d) Abs. 4 wird gestrichen. 

e) In Abs. 5 wird der letzte Satz gestrichen. 

f) In Abs. 6 werden die Worte „bzw. fachpraktischen 
Prüfungen" gestrichen. 

4. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Buchst, a wird das Wort .J'achbereichs" 
durch die Worte „Studiengangs und des gewählten 
Schwerpunktbereichs" ersetzt. 

In Buchst, b wird das Wort j^'achbereichsendnote" 
durch die Worte „Endnote im Studiengang" ersetzt. 

In Buchst, c werden die Worte „für Absolventen der 
Fachbereiche Soziale Diakonie und Pflegediakonie" 
durch die Worte „in den Studiengängen I und III" 
ersetzt. 

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung: „Die Endnote im 
Studiengang II ergibt sich aus dem Durchschnitt zwi-
schen Schulleistung, den Ergebnissen der mündlichen 
Prüfung über die Studieninhahe des Studiengangs und 
der Prüfungslehrprobe. 
Die Endnote in den Studiengängen I und III ergibt sich 
aus dem Durchschnitt zwischen SchuUeistung und 
mündhcher Prüfung. Die Noten der mündlichen Prü-
fung zählen dabei doppeU." 

5. § 10 wird wie folgt geändert: 

In Abs. 1 Buchst, a werden die Worte „des Fachbe-
reichs" durch die Worte „der Prüfung un Studiengang" 
und in Buchst, d werden die Worte „dem Praktikum" 
durch die Worte „den Praktika" ersetzt. 

6. In § 12 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Die Erste Dienstprüfung wird nach dieser Ord-
nung im Sommer 19%, 1997 und 1998 abgehaUen." 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1995 in Kraft. 

D r . D a u r 
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Diakoniestationsvertrag über die 
Diakoniestation Weissacher Tal 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 23. Mai 1995 AZ 45 Weissach im Tal Nr. 47 

Zum Betrieb der Diakoniestation Weissacher Tal in 
der Trägerschaft der Evang. Kirchengemeinde 
Weissach im Tal wurde eine kirchenrechthche Verein-
barung geschlossen. Sie wiu-de durch Verfügung des 
Oberkirchenrats vom 23. Mai 1995 genehmigt und 
wird gemäß § 8 des Kirchhchen Verbandsgesetzes 
bekanntgemacht. 

D r . D a u r 

Diakoniestationsvertrag über die Diakoniestation 
Weissacher Tai 

Für den Betrieb der Diakoniestation Weissacher Tal 
in der Trägerschaft der Evang. Kirchengemeinde 
Weissach im Tal arbeiten die nachstehend genannten 
Kirchengemeinden, Krankenpflegeförderverein, 
Krankenpflegevereine und bürgerlichen Gemeinden 
in der Form einer kirchenrechtlichen Vereinbarung 
nach § 8 des Kirchlichen Verbandsgesetzes zu-
sammen. 

1. Evang. Kirchengemeinde Weissach im Tal 
2. Evang. Kirchengemeinde Allmersbach im Tal 
3. Evang. Kirchengemeinde Lippoldsweiler 
4. Evang. Kirchengemeinde Oberbrüden 
5. Kath. Kirchengemeinde Herz Jesu Ebersberg 
6. Kath. Kirchengemeinde Dreifaltigkeit Weissach 

im Tal 
7. Evang.-methodistische Kirche, Bezirk Weissach 

im Tal-Cottenweiler 
8. Bürgerhche Gemeinde Allmersbach im Tal 
9. Bürgerhche Gemeinde Auenwald 

10. Bürgerhche Gemeinde Weissach im Tal 
11. Krankenpflegeförderverein Alhnersbach im Tal 
12. Krankenpflegeverein Auenwald 
13. Krankenpflegeverein Weissach im Tal 

Präambel 

Seit 1. April 1976 whd von der Evang. Kirchenge-
meinde Weissach im Tal die Krankenpflegestation 
Weissach im Tal betrieben. Mit der Diakoniestation 
Backnang besteht seit 20. Dezember 1978 ein Koope-
rationsvertrag. 

Im Rahmen der insbesondere durch die Pflegeversi-
cherung erforderhchen Änderungen wird die Station 
als eigenständige Diakoniestation neu strukturiert. 

Als Einrichtung der Kirchengemeinden ist sie Aus-
druck des gelebten Glaubens der christhchen Gemein-
den in Wort und Tat; in ihr wird Christi Auftrag zur 
Verkündigung des Evangeliums und zu diakonischem 
Handeln wahrgenommen. 

Die Vertragspartner nehmen durch die Zusammenar-
beit in der Diakoniestation ihre jeweilige Verantwor-
tung für den ambulanten pflegerischen Dienst an den 
Einwohnern des Emzugsbereichs der Diakoniestation 
wahr. Die Vertragspartner verpflichten sich zu ver-
trauensvoller Zusammenarbeit. Sie informieren sich 
insbesondere rechtzeitig und umfassend in allen An-
gelegenheiten, die die Arbeit der Diakoniestation be-
rühren. 

§ 1 
Trägerschaft und Einzugsbereich 

(1) Die Evang. Kirchengemeinde Weissach im Tal 
(Trägerin) betreibt in Bindung an die landeskirchliche 
Ordnung für ihren imd den Bereich der Evang. Kir-
chengemeinden 

A. Allmersbach im Tal 
B. Lippoldsweiler 
C. Oberbrüden 

die Diakoniestation Weissacher Tal. 

(2) Der Einzugsbereich der Station umfaßt die bürger-
lichen Gemeinden 

A. Allmersbach im Tal 
B. Auenwald 
C. Weissach im Tal. 

(3) Die Diakoniestation ist über den Evang. Landes-
verband für Diakonie- und Sozialstationen in Würt-
temberg e.V. mit ihren Diensten dem Diakonischen 
Werk der evang. Kirche m Württemberg e.V. ange-
schlossen. 

§2 
Aufgaben 

(1) Die Diakoniestation hat die Aufgabe, in ihrem 
Einzugsbereich ambulante pflegerische Dienste 
(Kranken- und Altenpflege sowie Hauswirtschaftliche 
Dienste) im Rahmen der personellen und finanziellen 
MögUchkeiten anzubieten und zu koordinieren. 

(2) Die Diakoniestation dient ausschheßhch imd un-
mittelbar gemeinnützigen, mildtätigen und kirchh-
chen Zwecken nach den §§ 52 bis 54 Abgabenordnung 
(AO). 

(3) Die Vertragspartner bemühen sich gemeinsam 
oder auch je getrennt in ihren Wirkungsbereichen um 
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die Mithilfe möglichst vieler Einwohner für die Auf-
gaben* und Tätigkeitsfelder der Diakoniestation. 

(4) Die Dienste der Diakoniestation stehen allen Ein-
wohnern im Einzugsbereich offen. 

§ 3 
Diakoniestationsausschuß 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben in der Diako-
niestation bildet die Trägerin einen beschließenden 
Ausschuß. Dieser setzt sich zusammen aus 

a) 4 Vertreter/innen der Kirchengemeinde Weissach 
im Tal 
(zugleich als Vertreter/innen des Krankenpflegever-
eins Weissach im Tal), 

b) 2 Vertreter/innen der Kirchengemeinde Allmers-
bach im Tal 
(zugleich als Vertreter/innen des Krankenpflegeför-
dervereins Allmersbach im Tal), 

c) 1 Vertreter/in der Kirchengemeinde Lippolds-
weiler, 

d) 2 Vertreter/innen der Kirchengemeinde Ober-
brüden, 

e) je 1 Vertreter/in der 

- Evang.-methodistischen Kirche, Bezirk Weissach 
im Tal-Cottenweiler, 
- Kath. Kirchengemeinde Herz Jesu Ebersberg 
und der 
- Kath. Kirchengemeinde Dreifaltigkeit Weissach 
im Tal, 

f) je 2 Vertreter/innen der bürgerlichen Gemeinden 
Alhnersbach im Tal, Auenwald und Weissach hn Tal 
(Die bürgerliche Gemeinde Auenwald vertritt auch 
den Krankenpflegeverein Auenwald.), 

g) 1 Vertreter/in der Geschäftsführung. 

Die Vertreter/innen e) bis g) nehmen mit beratender 
Stimme an den Sitzungen teil. 

Der/die Pflegedienstleiter/in und der/die Einsatzlei-
ter/in können an den Sitzimgen beratend teihiehmen 
und werden hierzu eingeladen. 

(2) Die Vertreter/innen der evang. iCirchengemeinden 
werden von den Kirchengemeinderäten aus ihrer Mitte 
gewählt. Die weiteren Vertreter/innen werden von den 
jeweiligen Vertragspartnern entsandt. 

(3) Der Diakoniestationsausschuß soll aus seiner Mit-
te eine/n Vertreter/in der Trägerin als Vorsitzenden 

und einen Stellvertreter für die Dauer einer Amtsperi-
ode des Kirchengemeinderats wählen. 

(4) Der Diakoniestationsausschuß hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 

- Er legt die Richtlinien für die Arbeit der Diakonie-
station fest. 
- Er erläßt eine Geschäftsordnung. ^̂  
- Er beschließt über die Anstellung, Eingruppierung 
und Entlassung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Diakoniestation im Rahmen des Stellenplans. So-
fern sich der Zuständigkeitsbereich einer Pflegekraft 
überwiegend auf eine evang. Kirchengemeinde er-
streckt, wird dieser Kirchengemeinde ein Anhörungs-
recht für die Anstellung eingeräumt. Entscheidungen 
über die Anstellung, Eingruppierung und Entlassung, 
die die Pflegedienstleitung, die Einsatzleitung der 
Hauswirtschaftlichen Dienste und die Geschäftsfüh-
rung betreffen, werden im Einvernehmen mit dem 
Kirchengemeinderat der Trägerin getroffen. 
- Er übt die Dienst- und Fachaufsicht über die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakoniestation aus. 
- Er entwirft den Wirtschafts- und Stellenplan (Teil-
haushaltsplan) der Diakoniestation und berät den 
Rechnungsabschluß. 
- Er hat die Bewirtschaftungsbefugnis über den 
Wirtschaftsplan der Diakoniestation und insoweit 
auch die Anweisungsbefugnis. 
- Er setzt eine Gebührenordnung für die Diakonie-
station fest. 
- Er berät über Änderungen der Aufgaben der Dia-
koniestation nach § 2 Abs. 1 Satz 3 und macht Vor-
schläge an die Vertragspartner zur Änderung des 
Vertrags. 

(5) Als beschließender Ausschuß der Kirchenge-
meinde ist der Diakoniestationsausschuß an die Ver-
fahrensregelungen der Kirchengemeindeordnung 
gebunden. Zur Vorberatung seiner Entscheidungen 
kann der Diakoniestationsausschuß auch Unteraus-
schüsse bilden. 

§ 4 
Pflegedienstleitung, Einsatzleitung der Haus-

wirtschaftlichen Dienste und Geschäftsführung 

(1) Für die Kranken- und Altenpflege wird eme Pfle-
gedienstleitung bestellt. 

(2) Für die Hauswirtschaftlichen Dienste soll eine 
Einsatzleitung bestellt werden. Diese kann auch von 
der Pflegedienstleitimg wahrgenommen werden. 

1) Die GeschäftsOTdnung soll insbesondere die Geschäftsvertei-
lung, den Ablauf der Geschäfte und die laufende Ausübung der 
Bewirtschaftungsbefugnis und Anweisungsbefugnis in der 
Diakoniestation festlegen sowie eine Regelung über die Auftei-
lung der Vertretimgsaufgaben treffen. 
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3. Personenkreis 

3.1 persönliche Voraussetzungen 

Die vorzeitige Ruhestandsregelung können Mitarbei-
ter bzw. Mitarbeiterinnen in Anspruch nehmen, wenn 
sie 

- mindestens 58 Jahre alt sind, 
- mindestens 240 Umlagemonate in der Zusatzver-
sorgungskasse zurückgelegt haben und 
- in den letzten 10 Jahren mindestens mit einem 
Beschäftigungsumfang von 50 % im kirchlichen 
Dienst beschäftigt waren und 
- zum Zeitpunkt des Beginns des vorzeitigen Ruhe-
stands noch keinen Rentenanspruch haben. 

3.2 sonstige Voraussetzungen 

Die vorzeitige Ruhestandsregelung kann nur erfolgen, 
wenn 

- eine Stelle wegfällt oder 
- die Stelle um mindestens 15 % reduziert wird. 

3.3 Vorbehalt 

Ein Anspruch auf die vorzeitige Ruhestandsregelung 
besteht nicht, insbesondere, wenn dringende dienstli-
che Gründe im Einzelfall entgegenstehen oder die zur 
Verfügung stehenden Mittel für die Abfmdungszah-
lungen verbraucht sind. 

4. Zustandekommen 

4.1 Antrag 

Der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin nach Ziff. 3.1 
stellt einen Antrag an den Anstellungsträger. Dem 
Antrag ist eine Auskunft des Rentenversicherungsträ-
gers und der ZVK über die Zahl der Versicherungsjah-
re und die voraussichthche Rentenhöhe beizufügen. 

4.2 Abwicklung 

Der Anstellungsträger prüft die persönlichen Voraus-
setzungen und führt mit dem Mitarbeiter bzw. der 
Mitarbeiterin ein Informationsgespräch über 

- persönliche Voraussetzungen 
- Berechnung der Abfindung 
- Auflösungsvertrag 
- weist hin auf 

Arbeitslosmeldung 
Krankenversicherung 
Rentenantrag und Auswirkungen auf die Renten-
höhe 
Versicherung in der Zusatzversorgung. 

Sobald der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin die Zu-
stimmung zur vorzeitigen Ruhestandsregelung gege-
ben hat, prüft der Anstellungsträger, ob die 
Voraussetzungen nach Ziff. 3.2 erfüllt werden können. 

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, setzt der 
Anstellungsträger die vorläufige Abfindung fest, be-
reitet den Auflösungsvertrag vor und informiert die 
MAV von der beabsichtigten Beendigung des Arbeits-
verhältnisses. 

5. Abfindung 

Die Abfindung stellt eine Einkommensgarantie in 
Höhe von 85 %, in den ersten drei Monaten 100 %, des 
Nettoeinkommens nach § 26 BAT (Grundvergütung 
und Ortszuschlag) einschheßlich der allgemeinen Zu-
lagen sowie sonstiger regehnäßig gewährter Zulagen 
für den Zeitraum bis zum Mhestmöglichen Bezug 
einer Rente aus der gesetzhchen Rentenversicherung 
dar und wird aus der Höhe der Differenz zwischen 
85 % (in den ersten drei Monaten 100 %) der Nettobe-
züge nach § 26 BAT (einschließlich Zulagen) abzüg-
lich dem Arbeitslosengeld berechnet. 

Ein Übergangsgeld, Urlaubsabgeltung, anteihge Zu-
wendung (Weihnachtsgeld) sowie eine Abfindung 
nach dem Rationalisierungsschutztarifvertrag oder 
sonstigen Arbeitsrechtlichen Regelungen ist ausge-
schlossen. 

Weitere Ansprüche nach Abschluß des Auflösungs-
vertrages können nicht mehr geltend gemacht werden. 

5.1 Berechnung 

Die berechnete Abfindung richtet sich nach folgenden 
Kriterien: 

- Bruttobezüge sind die Monatsvergütung nach § 26 
BAT einschließlich sonstiger regelmäßig gewährter 
tariflicher Zulagen nach dem Stand bei Beendigung 
des Dienstverhältnisses. Eine vorübergehende Redu-
zierung der Monatsvergütung im Bemessungsmonat, 
die der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin nicht zu 
vertreten hat, wird nicht berücksichtigt. Einmalige 
Zahlungen, wie z. B. Urlaubsgeld oder Zuwendungen 
bleiben unberücksichtigt. 
- Die Lohn- und Kirchensteuer richtet sich nach der 
Steuerklasse einschheßhch Kinderfreibeträge bei 
Beendigung des Dienstverhältnisses. Eventuelle per-
sönliche Freibeträge bleiben unberücksichtigt. 
- Abzüge zur Sozialversicherung nach dem Stand 
bei Beendigung des Dienstverhältnisses. 
- Einkommensgarantie von 85 %, in den ersten drei 
Monaten 100 %, der Nettobezüge nach § 26 BAT 
(einschließlich Zulagen) über die Dauer der Arbeitslo-
sigkeit, längstens jedoch bis zum fi^hestmöglichen 
Beginn einer Rente aus der gesetzhchen Rentenversi-
cherung. 
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- Aru-echnung des tatsächlichen Arbeitslosengeldes 
nach Klärung von eventuellen Sperrfristen oder Ruhe-
zeiten durch das Arbeitsamt. 

5.2 Zahlung der Abfindung 

Die voraussichtliche Abfindung wird zu 80 % mit 
Abschluß des Auflösungsvertrages gezahlt. Sobald 
eine Kopie des Festsetzungsbescheides des Arbeitslo-
sengeldes vorliegt, wird die Abfindung nach Ziff. 5.1 
endgültig festgesetzt und nach Abzug der Vorauszah-
lung ausgezahlt. 

Ein eventuell noch bestehender Gehaltsvorschuß bzw. 
Darlehen oder sonstige Forderungen des Dienstgebers 
gegenüber dem Mitarbeiter bzw. der Mitarbeiterin 
werden mit der Abfindung verrechnet. 

6. Mitwirkungspflichten 

Der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin verpflichtet 
sich zum fiühestmöglichen Zeitpunkt eine Rente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung zu beantragen, 
den Dienstgeber hiervon zu unterrichten und ihm den 
Rentenbescheid unverzüglich nach Erhalt vorzu-
legen. 

Sollte der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin der Ver-
pflichtung zur rechtzeitigen Rentenantragstellung 
nicht nachkommen, verpflichtet er bzw. sie sich, dem 
Dienstgeber die Erstattungsbeträge zu ersetzen, die er 
an das Arbeitsamt im Zusammenhang mit einer durch 
den Dienstnehmer bzw. die Dienstnehmerin bewirkten 
Verzögerung des Eintritts des Versicherungsfalles 
zahlen muß. 

Falls während des vorzeitigen Ruhestandes eine mehr 
als sechs Wochen andauernde Erkrankung eintritt, ver-
pflichtet sich der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin 
den Dienstgeber davon zu unterrichten, damit im Hin-
blick auf § 128 Abs. 1 Satz 2 Arbeitsförderungsgesetz 
(AFG) gegenüber dem Arbeitsamt daraufhingewiesen 
werden kann, daß möglicherweise die Voraussetzun-
gen fiir eine der in § 118 Abs. 1 Ziff. 1 Nr. 2 - 4 AFG 
genannten Leistungen (insbesondere Krankengeld, 
Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, Altersrente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung oder für eine Rente 
wegen Berufsunfähigkeit) erfüllt sind. 

Der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin verpflichtet 
sich darüber hinaus, dem Dienstgeber den Bescheid 
über das Arbeitslosengeld unverzüglich nach Erhalt 
vorzulegen. 

7. Laufzeit der vorzeitigen Ruhestandsregelung 

Die vorzeitige Ruhestandsregelung tritt am 1. Juni 
1995 in Kraft und endet zum 31. Dezember 1997. 

A m t s b l a t t : Laufender Bezug nur durch das Referat 
Interne Verwaltung des Evang. Oberkirchenrats. 
Bezugspreis ¡ährlich 50,(X) D M 
zuzüglich Porto- und Versandkosten. 

Erscheinungsvi/eise: monatlich. 

Der Bezug kann zv/ei Monate vor dem 31. Dezember 
eines jeden Jahres gekündigt werden. 
Einzelnummern laufender oder früherer Jahrgänge 
können vom Referat Interne Verwaltung des Evong. 
Oberkirchenrats - soweit noch vorrätig - bezogen 
werden. Preis je Einzelheft: 4,00 DM 

H e r a u s g e b e r : Evang. Oberkirchenrat, 
Postfach 10 13 42, 70012 Stuttgart 
Dienstgebäude: Gänsheidestraße 4, 70184 Stuttgart, 
Telefon (0711) 21 49-0 

Herstellung und Vertrieb: 
Imatel Mediengesellschaft mbH, 
Theodor-Heuss-Straße 23, 70174 Stuttgart 

Konten der Kasse 
des Evang. Oberkirchenrats Stuttgart: 

Nr. 1 531 Südvi«stdeutsche Landesbank Stuttgart 
(BLZ 600 500 00) 
Nr. 2 003 225 Landesgirokasse Stuttgart 
(BLZ 600 501 Ol) 
Nr. 400 106 Evang. Kreditgenossenschaft Stuttgart 
(BLZ 600 606 06) 
Nr. 90 50-708 Postbank Stuttgart 
(BLZ 600 100 70) 




